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3. ersucht den GeneraIsekretii. die erforderlichen Dien
ste fDr diese beiden 'Thgungen der Konferenz zur Verfügung zu 
stellen, so auch Einrichtungen, damit während der 'Thgungen 

. zwei Sitzungen gleichzeitig stattlinden köunen; 

4. fordert die Konferenz nachdrllcklich atif, ihre Arbeit 
vor der fflnfzigsten 'Thgung der Generalversammlung abzu
sch1ießen; 

S. ersucht die Regierungen und die Organisationen der 
regionalen WlrtschaftsiDtegration erneut. Beitrllge zu dem 
freiwilligen Fonds zu leisten, der gemiUI Ziffer 9 der Resolu
tion 47/192 eingerichtet wurde, um den Entwicklungsländern, 
vor a1Iem denjenigen. die am meisten an dem Gegenstand der 
Ko~ interessiert sind, insbesondere den am wenigsten 
entwickelten Lilndern unter ihnen, dabei behilflich zu sein, voll 
und wirksam an der Konferenz teilzunehmen. und dankt fDr 
die bislang an den Fonds entrichteten Beitrilge; 

6. ersucht den GenemIsekretllr Ql4/Jerdem. der General
_S8I1111ilimg auf ihrer fflofzigstM 'l1Igung den abschlieBenden 
Bericht Ober die 'l"li1igImit der Konferenz vonulegen; 

7. beschließt. in die vorläufige Thgesordnung ihrer fünf
zigsten 'Thgung unter dem Punkt "Umwelt und bestandflihige 
Entwicklung" einen Unterpunkt mit dem TItel "BestBndfIihige 
Nutzung und Erhaltung der lebenden Meeresressourcen der 
Hohen See: Konferenz der Vereinten Nationen über grenz
überschreitende und weit wandernde Fischbestllode" auf
zunehmen. 
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4lI1U2. WeltkoDl'enmz über die bpstpnrlfllhlge Entwleklung 
, der kleinen InseIstaaten unter den EntwIclrlnngs

Ilindern 

Die Generalvel'Slll1ll1ÜUng. 

unter Hinweis auf den Bericht der Konferenz der VereiDten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung und insbesondere auf 
Kapitel 17 Abschnitt G der Agenda 213 über die bestandfllhige 
Entwicklung der kleinen Inse1stanten unter den Entwicklungs
lIlndem. 

sowie U1I1er Hinweis auf ihre Resolution 47/186 vom 
22. Dezember 1992 über besondere Maßnahmen zugunsten der 
Inse!staaten unter den EntwicklungslIIndem, 

insbestmtlere unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/189 
vom 22. flezember 1992 und 48/193 vom 21. Dezemlvlr 1993. 

erneut erklJlrend, daß die kleinen Insel!lt!!ate'l unter den 
EntwickbmgsUind aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungs
m!IgIichkeiten bei der Konzipierung und Umsetzung von PII!
nen fDr eine bect!!ndflihise Entwicklung mit besonderen Her
ausfm:denmgen konfrontiert sind und daß sie ohne die Zusam
menarbeit mit der internationalen Gemeinschaft our bedingt in 

. der Lage !!ein werden, diesen Herausforderungen zu begegnen. 

nach Behandlung des Bericht!! der Weltkonferenz über die 
bestandflllrige Entwicklung der kleinen Inse!staaten unter den 
Entwicklungsl!h!dem"'. die vom 25. April bis 6. Mai 1994 in 

'" Rspmt of the Glolml Cm(Bnmce on the SustIlInabk D .. elopment of 
SmoIl Is10ntl D8tIeIopIng _. 1Irldgetown, 25 AprU-6 Mo:y 1994 
(AICONF.I67/9 und Kort.l und 2) (V.,.,.,.,.,.u.tn der V_ Na!iomm, 
IIesI.-Nr. B.94J.18 und Ko1Iig1mda). 

Bridgetown stattfand und zu der auch ein 'Thgungsteil auf 
hoher Ebene gehörte. der am S. und 6. Mai 1994 stattfand, 

Ihrer Genugtuung dDrflber Ausdruck gebend, daß a1le 
MitgIiedst!!aten der Vereinten Nationen und Mitglieder ihrer 
SonderOIganiBatonen auf hoher Ebene, Beobachter sowie 
zwisclum!lt!!atliche OIganisationen und nichtstaatliche Organi
sationen aus aIlen Weltregionen an der Konferenz und ihrem 
VorbereitungsaDllSchuB teilnehmen konnten, 

mit dem Ausdruck ihre> tIefempfiuuJene Dankes an die 
Regierung und das Volk von Barbados fDr die den Konferenz
teilnehmern erwiesene Gastfreundschaft und fDr die her
vor:mgenden Einrichtungen. MitmbeiteI und Dienste, die ihnen 
zur Verfügung gestellt wmden. 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht der 
We1tkonferenz über die bestandfI!hige Entwicklung der kleinen 
Inselst!!aten unter den Entwicklungsländern; 

2. unterstll/zt die Erklllrung von Barbados'" und das 
Aktionsprogramm fDr die be!It!!ndfI!hig Entwicklung der 
kleinen Insel!lt!!aten unter den Entwicklungs\lindem34. die am 
6. Mai 1994 von der Konferenz verabschiedet wmden; 

3. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Z,JSRI!!1l!!lQ_ 

fassung des 'IlIgungsteiJs auf hoher Ebene'" mit dem Schwer
puoktthema ·Schaffung von Partnerschaften fDr eine bestand
fllhige Entwicklung·; 

4. fordert die Regierungen sowie die Organe. 0rganisa
tionen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen sowie 
andere zwischeost!!atliche und nichtstaatliche Organisationen 
atif, aIle auf der Konferenz eingegmgenen Verpflichtungen 
und abgegebenen Empfehlungen umzusetzen und die notwen
digen Maßnahmen fDr eine wirksame Weiterverfolgung des 
Aktionsprogramms zu etgteifen. indem sie insbesondere auch 
sicherstellen. daß die in Kapitel XV vorgesehenen Mittel zu 
dessen DurchfDhrung bereitgestellt werden; 

S. nimmt mit Dank Kenntnis voo dem Bericht des Gene
ralsekretlirs über die Maßnahmen, die die Organe, OIganisatio
nen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen zur 
DurchfDhrung des Aktionsprogramms ergriffen haben"'; 

6. begrijfJt inabesoodere die Fortschritte, die die Ernilh
rungs- und Landwirtschaftsorgaon der VereiDten Natio
nen. die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. das 
Zentrum der Vereinten Nationen fDr Wohn- und Siedlungs
wesen (Habitat). das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen und die Weltorganisation fDr Meteorologie bei der 
Beneunung von Verbindungsstellen und lIhnIichen Meche
nlsmen zur Komdinierung der Ma1\nahmen zur DurchfDhrung 
des Aktionsprogramms etzielt haben; 

7. begrqjJt es. daß das EntwicklllIlgsPlOgtWWD der 
Vereinten Nationen Durchfllhrbarkeitsstudien über die Schof
fung eines Programms der technischen Hilfe" und ein Infor-
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mationsnetzwerk'" für die kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklongslilndern durchgefilhrt bat; 

8. bittet das EntwicklllJlgsptogramm der Vereinten 
Nationen, sein Mandat als federfllbrende Organisation bei der 
Systematisierung der Bemilhungen des Systems der Vereinten 
Nationen um den Kapazi.tI!tsauf auf örtlicher, nationaler 
und regionaler Ebene entsprechend der Agenda 21 und bei der 
Stllrkung des gemeinsameu EintreteDs der Vereinten Nationen 
für die Durchfilhrung des Aktionsprogramms, insbesondere 
durch ihr Verbundsystem von Landesbllros, weiterhin wahr
zunehmen; 

9. bittet das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na
tionen tD4fJenJem, 

a) die Durchfilhrung des Programms der technischen 
Hilfe für kleine TnseJsfaaten unter den Entwicklongslilndem in 
die Wege zu leiten, indem es entsprechend Ziffer 106 des 
Aktionsprogramms ein Verzeichnis eIStellt, und mit den klei
nen Inselsfaateu unter den Entwicklungs1llndem und anderen 
interessierten Parteien weitere Kot!$u1tationen zu fUhren, um 
festzustellen, wie das Programm, der technischen Hilfe am 
wirksamsten durchgetllbrt werden kann; 

,b) weitere inter- uud intraregionale Konsultationen,zwi
schen den zustlIndigen technischen Sachverständigen der klei
nen Inselstaaten unter den Entwicklungslllndern uud anderen 
interessierten Staaten, Organen uud zustlIndigen Organisatio
nen zu koordinieren, um das Informationsnetzwerk für die 
kleinen 1nse1stnaten unter den Entwicklungs11Indem weiter 
anszuarbeiten und festzusteHen, wie es unter Berilcksicbtigung 
der Anforderungen des Programms der technischen Hilfe und 
des Aktionsprogramms am wirksamsten eingesetzt werden 
kann; 

10. fordert die internationale Gemeinschaft auf, sich im 
Wege eines Konsu\tationsprozesses an der Prilfung der Durch
fllhrbarkeitssten zu beteiligen, mit dem Ziel, die BemOhun
gen um die Ingangsetzung des Programms der technischen 
HiJfe uud des Informntionsnetzwerks voll zn unterstiltzen; 

11. ersucht die Konnnission fIIr bestandfl!bige Entwicklung, 
a) Vorkehrungen zn treffen, um auf klare uud identifi

zierbare Weise und im Kontext ihres mebrjllhrigen tbentati
sehen Programms uud ihrer jährlichen Bebandlung sektoriIbCr
greifender Fragen die DurchfOhrung der im Aktionsprogramm 
vereinbarten Bestimmungen zu prüfen uud zn llberwachen; 

b) 1996 eine eISte 'Öberprilfung der erzielten Fortschritte 
und der zur DurchfOhrung des Aktionsprogramms ergriffenen 
Maßnahmen vorzunehmen; 

c) im Kontext der Gesamtilherprflfung der Agenda 21 
1997 konkrete Modalitäten für eine umfassende Obe.iprnfung 
des Aktionsprogramms im Jahr 1999 zn empfehlen, wozu auch 
die Frage der Einberufung einer zweiten Weltkonferenz gemäß 
Kapitel 17 Abschnitt G der Agenda 21 gehört; 

12. ersueht den Genera1sekretII die in Frage kommenden 
Regionu\kommissionen in die Lage zu versetzen, Tätigkeiten 
zur Koordinierung der Umsetzung der Konferenzmgebnisse 
auf regionaler uud subregionaler Ebene zu unterstiltzen, unter 
anderem indem ihren snbregionaJen Bilros und Durchfflh
nmgszentren gemlIß Ziffer 134 des Aktionsprogramms uud 
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unter BerOcksichtigung des DezentraIisierungsprozesses die 
notwendige Autonomie uud ausreichende Ressourcen gewllhrt 
werden; 

13. ersueht den GeneraIsekretII außeIflem, dafIIr Sorge zu 
tragen, daß die Handels- uud Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen verstärkt in die Lage versetzt wird, im 
Einklang mit ihrem Mandat die erforderlichen Forschungs
arbeiten und Analysen durchzufDhren, um die Arbeit der 
Sekretarials-HaupIabteilung für gnmdsatzpolitiscbe Koordinie
rung und be!dandfllbige Entwicklung im Hinblick auf die 
DurchfOhrung des Aktionsprogramms zn ergänzen; 

14. spricht der Hauptabteilung für grundsatzpolitiscbe 
Koordinierung und bestandfllbige Entwicklung ihre Aner
kennung aus für die Effizienz, die sie bei den Vorbereitungen 
für und der Berichtetstattung iIber die Konferenz bewiesen bat; 

15. ersueht den Generalsekretär ferner, innerhaJb der 
Hauptabteilung für grundsatzpolitische Koordinierung nnd 
bestandfllbige Entwicklung eine klar abgegrenzte Einheit 
einznrichten und sie mit den Ressourcen uud dem qualifizier
ten und fllhigen Fach- uud HiJfspersonal auszustatten, die sie 
braucht, um ihre vielfl1tigen Aufgaben im Hinblick auf die 
Unterstiltzung der systemweiten Durchfilhrung des Aktions
programms wahrnehmen zu können, unter möglichst effizien
ter und kostengiInstige Nutzung von Ressourcen im Einklang 
mit den Bestimmungen von Ziffer 123 des Aktionsprogramms; 

16. ersucht den Genera1sekretllr, iIber die Sekretariats
HaupIabteilung Presse und Information für eine weitreichende 
und wirksame Verbreitung des Aktionsprogramms zu sorgen; 

17. beschließt, unter dem Punkt "Umwelt nnd bestand
flIhige Entwicklung" einen Unterpunkt "Umsetzung der Er
gebnisse der Weltkonferenz iIber die bestaudfllbigJ) Entwick
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklongslllndem" 
in die vor1liufige Thgesordnung ihrer flInfzigsten 'l1lgung 
aufzunehmen; 

18. ersuehtdenGeneralsekretll,derGenerahmsammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über die zur Umsetzung der 
vorJiegenden Resolution ergriffenen Maßnahmen und iIber die 
von den Organen, Organisationen und Gremien des Systems 
der Vereinten Nationen zur Umsetnmg des Aktionsprogramm 
für die bestandfäbige Entwicklung der kleinen 1nse1stnaten 
unter den Entwicklungs11Indem ergriffenen Maßnahmen 
Bericht zu m~ und ersucht den Generalsekretllr in diesem 
Zusammenhaug außerdem, die Organe, Organisationen uud 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen zu bitten, soweit 
noch nicht geschehen, die Einrichtung von Leitstellen uud 
anderen lIbnJichen Mechanismeu in Erwägung zu ziehen, 
damit sie im Hinblick auf die Umsetzung des Aktionspro
gramms wirksam tlItig werden können. 

92. Plenarsitvmg 
19. Dezember 1994 

4!1/123. Entwlcklnngsprogramm der Venofnten Nationen 
~BnM~er~~~ 

Die Gemlralversammlung, 

In BekriiftJgU1l8 ihrer Resoluticn 47/199 vom 22. JlezemMr 
1992 über die dreijährliche Grundsatzilberprllf der 0perati
ven Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten Na-




